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Festlegung von Leistungsklassen in Bezug auf das wesentliche Merkmal 

„Feuerbeständigkeit“ 
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Anhang Teil B Nummer 4 Tabelle 4.7 Zeile „Anmerkungen“ Spalte „Abschottungen“ 

Absatz 1: 

Anstatt: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden 

Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.“  

muss es heißen: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der durchdrungenen tragenden 

Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.“ 

 

Anhang Teil B Nummer 4 Tabelle 4.8 Zeile „Anmerkungen“ Spalte „Kombinierte 

Abschottungen“ Absatz 1: 

Anstatt: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der abgeschotteten tragenden 

Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.“ 

muss es heißen: „Die Klassifizierung wird als Klassifizierung der durchdrungenen tragenden 

Konstruktion mit raumabschließender Funktion ausgedrückt.“ 

 

Anhang Teil B Nummer 5 Tabelle 5.1 Zeile „S“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige 

Lüftungsleitungen“: 

Anstatt: „Maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung 

während der Brandprüfung“ 

muss es heißen: „Maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der Leitung 

während der Brandprüfung“ 

 

Anhang Teil B Nummer 5 Tabelle 5.1 Zeile „Anmerkungen“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige 

Lüftungsleitungen“ Absatz 1: 

Anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die 

Leitung auch eine maximale Leckrate von 15 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der 

Leitung während der Brandprüfung, erreichen.“ 

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss 

die Leitung auch eine maximale Leckrate von 15 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der 

Leitung während der Brandprüfung, erreichen.“ 

 



 

 

Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.1 Zeile „S“ Spalte „Entrauchungsleitungen für einen 

Brandabschnitt“: 

Anstatt: „Maximale Leckrate von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, 

bei Umgebungstemperatur und von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der 

Leitung, während der Brandprüfung“ 

muss es heißen: „Maximale Leckrate von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der Leitung, 

bei Umgebungstemperatur und von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der Leitung, 

während der Brandprüfung“ 

 

Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.1 Zeile „Anmerkungen“ Spalte „Entrauchungsleitungen 

für einen Brandabschnitt“ Absatz 1: 

Anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die 

Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen 

auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen.“ 

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss 

die Leitung auch während der Brandprüfung eine maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen 

auf die Oberfläche der Leitung, erreichen.“ 

 

Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.2 Zeile „S“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige 

Entrauchungsleitungen für mehrere Brandabschnitte“: 

Anstatt: „Maximale Leckrate von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der Leitung, 

bei Umgebungstemperatur und von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Querschnittsfläche der 

Leitung, während der Brandprüfung“ 

muss es heißen: „Maximale Leckrate von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der Leitung, 

bei Umgebungstemperatur und von 5 m3/(m2h), bezogen auf die Oberfläche der Leitung, 

während der Brandprüfung“ 

 

Anhang Teil B Nummer 7 Tabelle 7.2 Zeile „Anmerkungen“ Spalte „Feuerwiderstandsfähige 

Entrauchungsleitungen für mehrere Brandabschnitte“ Absatz 1: 

Anstatt: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss die 

Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen 

auf die Querschnittsfläche der Leitung, erreichen.“ 

muss es heißen: „Zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen an den Raumabschluss (E) muss 

die Leitung während der Brandprüfung auch eine maximale Leckrate von 10 m3/(m2h), bezogen 

auf die Oberfläche der Leitung, erreichen.“ 
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